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Anträge können nur vollständig entgegengenommen werden -Bitte beachten Sie die Hinweise auf der Rückseite 

Antrag auf Ausstellung eines/r 
 
 Kinderreisepasses    (13,00 EUR)  Reisepasses    (37,50 EUR) 
 Kinderreisepass Verlängerung (6,00 EUR)  vorläufigen Reisepasses  (26,00 EUR) 
     (Nur vor Ablauf der Gültigkeit möglich!)     Personalausweises  (22,80 EUR) 
         vorläufigen Personalausweises (10,00 EUR)  

Personalien des Kindes  
 

Familienname, Geburtsname 
 
 

Vorname 

Straße 
 
 

PLZ und Wohnort 

Geburtsdatum 
 

Geburtsort 

Staatsangehörigkeit/en 
 

Körpergröße Augenfarbe 

 

 
 

Gesetzliche Vertreter 
 
1. gesetzlicher Vertreter 

Familienname, Geburtsname 
 
 

Vorname 

Straße 
 
 

PLZ und Wohnort 

Geburtsdatum 
 

Geburtsort 

 
 
2. gesetzlicher Vertreter 

Familienname, Geburtsname 
 
 

Vorname 

Straße 
 
 

PLZ und Wohnort 

Geburtsdatum 
 

Geburtsort 

 
 
__________________________________          ____________________________________ 
Datum, 1. gesetzlicher Vertreter   Datum, 2. gesetzlicher Vertreter 
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Anträge können nur vollständig entgegengenommen werden - Bitte auf der Rückseite ausfüllen 

Bitte beachten: 
 
 
Ein vorläufiger Reisepass oder Kinderreisepass wird nicht von allen Staaten der Welt 
als Reisedokument anerkannt. Welche Reisedokumente für eine Reise benötigt 
werden und weitere Reiseinformationen siehe www.auswaertiges-amt.de. 
 
Wir bestätigen hiermit, dass wir uns vor Antritt einer Reise bei der für unser Reiseziel 
zuständigen Botschaft oder konsularischen Vertretung informieren, ob das 
ausgestellte Dokument zur Einreise akzeptiert wird.  
 
 
 

Hinweise: 
 

 Bei Beantragung muss das Kind, unabhängig vom Alter, persönlich anwesend 
sein. 

 
 Bei Kindern unter 16 Jahren muss bei der Beantragung eines 

Personalausweises/vorläufigen Personalausweises mindestens ein gesetzlicher 
Vertreter mit Aufenthaltsbestimmungsrecht persönlich erscheinen. 
 

 Bei Kindern unter 18 Jahren muss bei der Beantragung eines 
Reisepasses/vorläufigen Reisepasses mindestens ein gesetzlicher Vertreter mit 
Aufenthaltsbestimmungsrecht persönlich erscheinen. 

 

 
Vorzulegende Unterlagen: 
 

 Personalausweis oder Reisepass beider gesetzlicher Vertreter 
 

 bei alleinigem Sorgerecht ein bestehender Sorgerechtsbeschluss oder eine 
aktuelle Sorgerechtserklärung vom zuständigen Jugendamt 

 
 bisheriges Ausweisdokument (falls vorhanden) oder Geburtsurkunde des 

Kindes  
 

 aktuelles biometrisches Passbild des Kindes gemäß Fotomustertafel der          
Bundesdruckerei   (Frontalaufnahme, neutraler Hintergrund etc.) 


